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Feiern Sie mit uns beim Dorffest am Backhaus! 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Im August 2020 konnten wir unser neues Dorfzentrum in Betrieb nehmen. In der Pandemiephase waren 
Festlichkeiten nicht möglich. Nun möchten wir im Rahmen eines Dorffestes die offizielle Einweihung des 
Gebäudes nachholen. Wir laden Sie dazu herzlich ein zu unserem Dorffest am Backhaus am 

Samstag, 29. Juli 2023 
Ab 15.00 Uhr Kaffee und Kuchen und zur Erfrischung kommt ein Eiswagen für die Kinder. Für Familien: 
Bilderbuchkino und Basteln vom Familienstützpunkt, Kinderschminken von der evangelischen Kirche  
17.00 Uhr Einweihung des Dorfzentrums durch Pfarrerin Kirsten Müller-Oldenburg und Pfarrer Dr. Jerzy 
Jelonek 
Anschließend Festbetrieb am Place Bernières-sur-Mer. Die Bewirtung erfolgt durch den TSV Eisingen und 
den 1. Eisinger Faschingsverein „Die Schneegänz“ und von der Pizzeria Salerno gibt es Pizza-Ecken.  
Unsere Blaskapelle „Die Eisinger“ sorgt wieder für musikalische Unterhaltung und beste Stimmung.  

Wer möchte zur Organisation unseres Dorffestes beitragen? 
Wir suchen noch Helfer für den Aufbau 
und Abbau. Wenn Sie uns unterstützen 
möchten, melden Sie sich direkt beim TSV 
oder bei der Gemeindeverwaltung. 

Auch Kuchenspenden können wir noch gut 
gebrauchen. Wenn jemand zum Angebot in 
der Kaffeebar einen Kuchen beisteuern 
will, bitten wir um Rückmeldung bei der 
Gemeindeverwaltung: 
E-Mail silke.gallena@eisingen.bayern.de 
Telefon 09306/9063-26  

Wir freuen uns auf einen zahlreichen Be-
such und frohe und heitere Stunden bei 
unserem Dorffest am Backhaus. 

Ursula Engert, 1. Bürgermeisterin 



 

 

Ferienprogramm 2023 

 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

während der Sommerferien bieten die Gemeinde und die 
örtlichen Vereine wieder eine Reihe von Veranstaltungen, 
das detaillierte Programm finden Sie als Beilage in dieser 
Ausgabe. 

Der Ferienspielplatz „Holzwurmingen“ startet am 31.07.23 
um 13 Uhr. Bis einschließlich 11.08.23 ist er täglich von 10 
– 17 Uhr geöffnet. Wichtige Hinweise zur Anmeldung fin-
den Sie auf unserer Website www.eisingen.de.  
 

Die Ferienpässe des Landkreises können im Rathaus ab 
Freitag, 21.07.2023, während der Öffnungszeiten erwor-
ben werden. 
 
Deutsche Post eröffnet Postfiliale in Eisingen 

Die Deutsche Post eröffnete am Freitag, 30. Juni 2023, in 
Eisingen direkt bei „Nobby´s Tabakstübchen“ in der Haupt-
straße 46, eine neue Postfiliale.  

 

Im Bild (von links): Gabriele Schulz, Deutsche Post, Sascha Flo-
rea, Betreiber der Postfiliale in Nobby’s Tabakstübchen, Bürger-
meisterin Ursula Engert und Michael Lunz, Vertriebsleiter Deut-
sche Post 

In den Geschäften unserer Kooperationspartner können 
Postkunden Briefe, Päckchen und Pakete aufgeben, be-
nachrichtigte Sendungen abholen oder Briefmarken und 
DHL-Paketmarken kaufen. Angeboten werden außerdem 
bereits vorfrankierte Plusbriefe, -karten und -päckchen und 
die Möglichkeit zur Beauftragung von Einschreiben, Nach-
sendungen und des Lagerservices. Neben den langen und 
kundenfreundlichen Öffnungszeiten hat die Filiale im Ein-
zelhandel einen weiteren Vorteil: Kunden können verschie-
dene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledi-
gen. Mit Eröffnung stehen den Kunden kompetente und 
geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Post-
leistungen zur Seite.  

Die Öffnungszeiten sind: 
Montag bis Freitag:   07:30 bis 18:00 Uhr 
Samstag:    07:30 bis 13:00 Uhr 

 „Es freut uns, dass heute hier in Eisingen in unserer Orts-
mitte wieder eine Poststelle eröffnet wird und alle Dienst-
leistungen vor Ort zu üblichen Geschäftszeiten angeboten 
werden“, so Bürgermeisterin Ursula Engert. 

„Herr Florea von „Nobby‘ s Tabakstübchen“ hat bereits Er-
fahrung mit einem Kioskbetrieb, und der Standort hier in 
der lebendigen Ortsmitte ist optimal und man erkennt 
gleich, dass ein Geschäft vom anderen profitiert,“ so Gab-
riele Schulz, Regionale Politikbeauftragte der Deutschen 
Post.  

Schülerlotsen -  
dringend weitere  
Helfer gesucht!  

„Leben schützen“ ist das 
Motto der Schulweghel-
fer/Innen. Mit ein paar Minu-
ten pro Tag oder Woche 
könnte jeder dazu beitra-
gen, dass Grundschul-
Knirpse, vor allem unsere  
Erstklässler, sicher auf dem 
täglichen Schulweg unterwegs sind. 

Die zwei Übergänge, die täglich von ca. 100 Fahrzeugen 
passiert werden, werden 7.30 Uhr bis 8 Uhr gesichert. Nor-
malerweise sind für beide Übergänge jeweils 2 Schülerlot-
sen notwendig, momentan gibt es an vielen Tagen nur ei-
nen Einzigen je Übergang, so dass z. B. bei Krankheit ein 
Übergang leider durchaus einmal gar nicht gesichert wer-
den kann. 

Welche Väter/Mütter/Omas/Opas/MitbürgerInnen haben 
Interesse an dieser wichtigen Aufgabe? Es ist schon hilf-
reich, wenn Sie uns ein- oder zweimal im Monat unter- 
stützen! 

Bei Interesse oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Silke Gallena unter 9063-26 oder 5450226 oder rat-
haus@eisingen.bayern.de. 
Die Anmeldung finden Sie auf der Website der Gemeinde 
www.eisingen.de oder der Grundschule www.gs-eisingen-
waldbrunn.de.  

 

 
Mittwoch, 19. Juli 2023, 14.30 Uhr 

Dorfzentrum Eisingen 
Hauptstraße 50, 97249 Eisingen 

Eine verwirrende Kommunikation, nachlassende Alltagskom-
petenz, scheinbar ziellose Wege – die Liste der Persönlich-
keitsveränderung ist lang und löst auf beiden Seiten die viel-
fältigsten Gefühle aus. Angehörige stehen diesem Zustand 
oftmals verunsichert und hilflos gegenüber. 

Der Vortrag geht auf die Welt von Menschen mit Demenz ein 
und stellt das psychosoziale Erleben in den Vordergrund. Er 
richtet sich an pflegende Angehörige, Ehrenamtliche und alle 
Interessierten, die eine ganz besondere Welt ein bisschen 
besser verstehen möchten. 

Angelika Kraus 
Psychotherapeutin, Ethikberaterin,  
Palliativ-Care-Fachkraft, Telefon 0931/80442-81,  
angelika.kraus@kommunalunternehmen.de 

Um eine Anmeldung wird gebeten: 
Josefine Moser 09306/8591 oder Rathaus Eisingen 
09306/9063-26 bzw. rathaus@eisingen.bayern.de  



 

 

Bitte beachten: 
Das Mitteilungsblatt erscheint vor der Sommer-
pause nochmal am 28.07.23. Weiter geht’s dann 
am 08.09.23. 
 

 
 

Hilfe bei Hitze - Unterstützung für unsere  
Seniorinnen & Senioren 
Es ist Hochsommer und die Temperaturen erreichen im-
mer wieder neue Rekordhöhen. In diesen teilweise extrem 
heißen Tagen kommt es häufig vor, dass unsere Seniorin-
nen und Senioren, die nicht mehr so mobil und gesundheit-
lich vorbelastet sind, vermehrt Probleme mit dem Kreislauf 
bekommen, z. B. weil sie nicht genügend trinken. 
Da sie dann meist nicht in der Lage sind, sich selbst zu 
helfen, benötigen sie Unterstützung von jüngeren Ver-
wandten, die in der Regel vor Ort sind, nach dem Rechten 
schauen und alles Notwendige erledigen.  

Es gibt aber auch die Seniorinnen & Senioren, deren Lie-
ben zu weit weg sind, um sich kurzfristig kümmern zu kön-
nen. Diesen möchte unsere Seniorenbeauftragte Frau Jo-
sefine Moser ihre Unterstützung anbieten.  

Wenn dies auch auf Sie zutrifft und Sie Unterstützung für 
sich selbst oder einen lieben Anverwandten benötigen, 
melden Sie sich bitte unter Telefon 8591. 

 

Gemeindliche Bekanntmachungen 
 

Gemeindeverwaltung Eisingen 

Pfarrer-Henninger-Weg 10 
Telefon: 09306/9063-0 - Fax: 09306/9063-51 
Internet: www.eisingen.de  
E-Mail: rathaus@eisingen.bayern.de 

Wir bitten um Terminvereinbarung. Unangemeldete Besu-
cher müssen mit längeren Wartezeiten rechnen. 

Auch für Gesprächstermine mit der Bürgermeisterin bitten 
wir um Terminvereinbarung unter 09306/9063-26. 

Schon gewusst? Viele Dinge lassen sich bequem online 
über das Bürgerserviceportal erledigen. 

Kommunale Beauftragte der Gemeinde 
Seniorenbeauftragte: Josefine Moser, Tel. 8591 
Beauftragter für Menschen mit Einschränkung:  
Georgi Hauschild, Telefon 9844975 

Nachbarschaftshilfe 
Miteinander leben, füreinander da sein. 
Kontaktstelle Telefon: 9841110 

Notrufnummern 
(gültig ohne Vorwahl in allen Festnetz- und Handy-Netzen) 
Medizinischer Notfall: 112 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117 

Zahnärztlicher Notdienst: www.notdienst-zahn.de 
Feuerwehr: 112 
Polizeinotruf: 110  
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116016 
BürgerTelefonKrebs  0800 85 100 80 

Bürgerservice Wassernotruf 
Bei Wasserrohrbrüchen im gemeindlichen Wassernetz  
oder Unterbrechung der Wasserversorgung ist ein Mitar-
beiter unter Telefon 0175 1873865 auch außerhalb der 
Dienstzeiten erreichbar. 
Bitte wählen Sie diese Nummer nur in Notfällen und stel-
len Sie vor einem Anruf sicher, dass es sich nicht um ei-
nen Schaden an Ihrer Hausinstallation handelt. 
 

Jugendzentrum in der Erbachhalle 
 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di & Do: 15 – 19 Uhr,  
Mi: 15.30 – 19 Uhr,  
Fr: 15 – 20 Uhr  

Jeden letzten Freitag im Monat: Filmabend 
Der Film wird ausgelost (wer ein Los mit einwerfen 

möchte, bitte bis 17.30 Uhr da sein) 
Der Film startet dann um 18.00 Uhr 

Wir freuen uns auf alle Jugendlichen ab 12 Jahren!  

Kontakt: juz@eisingen.eu, Telefon 0160-1565719 oder di-
rekt im JUZ 
 

Bücherei im Dorfzentrum 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Donnerstag und  
Freitag von 14 - 18 Uhr, 
jeden ersten Samstag im  
Monat von 10 - 12 Uhr 

Kontakt 
Hauptstraße 50, 97249 Eisingen,  
Telefon 09306/9854731 
buecherei@dorfzentrum-eisingen.de 

 



 

 

Familienstützpunkt im Dorfzentrum 
 

Ansprechpartnerin: Melinda Scheller 
Telefon 0151 51759141, E-Mail familienstuetz- 
punkt-eisingen@jugendhilfe-creglingen.de 

Treffpunkt Dorfzentrum  
für Eltern mit Baby und Kleinkind  
Mittwoch 26.07.2023, 9.30 – 10.30 Uhr  

Austausch, Tee oder Kaffee, gemeinsames Singen, Fin-
gerspiele und andere kreative Ideen und Anregungen.  

Entdecker auf Tour 
Welche/r Verein/Organisation und Privatperson auch et-
was Interessantes zum Entdecken bieten kann, der meldet 
sich gerne beim Familienstützpunkt für die Planung weite-
rer Touren. 

Sommerzeit - Familienzeit  
im Landkreis Würzburg, 
nicht nur in der Ferienzeit, sondern 
das ganze Jahr bekommen Eltern 
bei uns im Landkreis Unterstützung 
für den Alltag mit Babys und Klein-
kinder. 

Die Familienstützpunkte bieten passgenaue Angebote für 
Eltern! 

Ob im Babycafe, den Hebammensprechstunden oder bei 
Elternabenden. Familienstützpunkte sind da wo Fragen 
auftauchen, Tipps benötigt werden 

oder schnelle Beratung gefragt ist. Wo finde ich Unterstüt-
zung zu Themen in der Erziehung, wo Beratungsstellen zu 
spezielleren Themen? 

Die Familienstützpunkte im Landkreis bieten neben Ba-
bycafe, Spielplatztreff, Hebammensprechstunden und El-
ternabenden noch vieles mehr. 

Mit mittlerweile 9 Familienstützpunkten gibt ein tolles Netz-
werk für Eltern. 

Auch in der Ferienzeit haben sie die Fachfrauen aus den 
FSPs(Familienstützpunkten) mit dem Familiensommer tolle 
Ideen und Ausflugstipps überlegt, die nichts oder nur we-
nig kosten und gleichzeitig die Urlaubs- und Familienzeiten 
zu einem schönen Erlebnis werden lassen. 

Claudia Ruhe (Dipl.Soz.Päd. FH) 
LRA Würzburg 

Erntezeit – bitte nehmen Sie Rücksicht auf 
landwirtschaftliche Fahrzeuge 
 

Während für viele die Urlaubszeit beginnt, sind die Som-
merwochen für die Landwirte eine besonders arbeitsinten-
sive Zeit.  

Um die Erntearbeiten nicht zu behindern, bitten wir die An-
lieger der Hauptzufahrten zu den Feldern (Höhenweg, Al-
ter Hettstadter Weg, Müllersweg) sowie auch in der Sack-
gasse, ihre Fahrzeuge so abzustellen, dass die breiten 
landwirtschaftlichen Erntegeräte ohne Schwierigkeiten vor-
bei kommen.  
 

In diesem Zusammenhang bitten wir dringend auch alle 
Hunde-Spaziergänger, ihre Autos so zu parken, dass es 
für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge zu keinen Behinde-
rungen kommt!  

Die Parksituation wird zunehmend kritischer, da mitt-
lerweile sogar an den Feldern entlang, also auf beiden 
Seiten, und zum Teil auch den kompletten Tag geparkt 
wird. Dies behindert nicht nur den landwirtschaftlichen 
Verkehr sondern auch das Leeren der Glascontainer 
und LKWs, die den Bereich zum Wenden benötigen.  

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass es 
sich hier um keine Parkplätze handelt! Bitte benutzen 
Sie ausschließlich die eingezeichneten Parkplätze ent-
lang der Landwehrstraße! 
 

 
 

Für Ihre Rücksichtnahme vielen Dank! 

 
Grundwasserentnahmen 

Aus aktuellem Anlass möchten wir unsere Bürgerinnen 
und Bürger auf Folgendes hinweisen: 

Sofern Wasser aus einem (bestehenden) Brunnen ent-
nommen wird, handelt es sich rechtlich um eine Gewässer-
benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG). 

Eine Gewässerbenutzung bedarf grundsätzlich einer Er-
laubnis nach §§ 8 und 10 WHG und Art. 15 Bayerisches 
Wassergesetz (BayWG).  

Für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist ein 
Antrag beim Landratsamt Würzburg, Untere Wasserrechts-
behörde, zu stellen. Ein entsprechendes Antragsformular 
finden Sie unter https://www.landkreis-wuerzburg.de/ -> 
Formulare -> Wasserrecht -> Auswahl des Antrags -> Er-
laubnisantrag Grundwasserentnahme. 

Im Rahmen einer wasserrechtlichen und wasserwirtschaft-
lichen Einzelfallentscheidung wird dann geprüft, ob für die 
Grundwasserentnahme eine Erlaubnis erteilt werden kann 
oder ob ggfls. Erlaubnisfreiheit nach § 46 WHG vorliegt.  

Die Benutzung eines Gewässers ohne die erforderliche Er-
laubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit 
Bußgeld geahndet (§ 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG).  

Bei weiteren Fragen zum Thema können Sie sich gerne an 
die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
des Fachbereichs 52 (Wasserrecht) am Landratsamt 
Würzburg wenden. Zudem besteht die Möglichkeit Ihre 
Fragen schriftlich über das Funktionspostfach wasser-
recht@lra-wue.bayern.de zu stellen. 

Müllabfuhrtermine in Eisingen 
 

Sa 15.07.23  

- Altpapiersammlung der Feuerwehr 
Wie bei den letzten Sammlungen stehen die Container auf 
dem Rollschuhplatz ab Freitag, 14. Juli bereit. Sie haben 
die Möglichkeit, ihr gesammeltes Altpapier bis einschl. 
Sonntag, 16. Juli dort einzuwerfen. 

Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung! 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Eisingen 

- Problemmüll (9 – 12 Uhr Wertstoffhof Höchberg) 



 

 

Di 18.07.23 Restmüll 
Fr 21.07.23 Blaue Tonne 
Di 25.07.23 Bioabfall 

Grüngutsammelstelle 
Samstag 9 – 12 Uhr 

Erdaushubdeponie 

Mo – Do: 7 – 16 Uhr, Fr: 7 – 12 Uhr 
Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir 1 Tag vor Anlie-
ferung um Terminvereinbarung unter 0151-14532215. 
 

Wertstoffhöfe 
 

„Matzenhecke“, Otto-Hahn-Straße 7, Höchberg 
„Kiesäcker“, Industriestraße 9, Waldbüttelbrunn und 
„Klingholz“, Rudolf-Diesel-Straße 1, Reichenberg 
Dienstag, Donnerstag + Freitag 9.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch 7.00 – 12.00 Uhr 
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr 
 

 

Früh kommen lohnt sich 

Hole dir bereits jetzt dein APG-365-Euro-Ticket 

Ab August heißt es wieder: 365 Tage im Jahr ÖPNV nut-
zen und dabei nur 165 Euro bezahlen. Denn bei der APG 
erhalten Schüler:innen und Azubis aus dem Landkreis 
Würzburg auf das 365-Euro-Ticket einen Zuschuss von 
200 Euro. Dabei übernehmen die Wohnortgemeinde und 
der Landkreis Würzburg jeweils 100 Euro. Du musst also 
vor Ort nur noch die Eigenbeteiligung von 165 Euro bezah-
len und schon bist Du mobil! Um lange Warteschlangen zu 
vermeiden, komm am besten gleich Anfang August vorbei. 
So sparst Du dir eine Menge Zeit! Dein Ticket kann selbst-
verständlich mit einen späteren Startzeitpunkt ausgestellt 
werden. 

So funktioniert es: 
1. Lade Dir den Bestellschein unter www.apg-info.de/Ak-

tion herunter oder hole ihn bei der APG vor Ort ab. 
2. Lass auf dem Bestellschein von deiner Schule oder dei-

nem Ausbildungsbetrieb das Ausbildungsverhältnis be-
stätigen. 

3. Komme anschließend mit dem ausgefüllten Antrag zur 
APG in die Juliuspromenade 40 – 44 in Würzburg und 
nimm dein Ticket direkt für 165 Euro mit. 

Du hast noch Fragen zum Ticket oder dem Ablauf? In un-
seren FAQs findest du alle Antworten auf die häufigsten 
Fragen. Schau einfach unter www.apg-info.de/Aktion vor-
bei. 

Nächste Sitzung 
 

Sitzung Gemeinderat 
Donnerstag, 27. Juli 2023, 19.30 Uhr 

Details unter www.eisingen.de  
 
 

Informationen aus den Sitzungen 
 

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses  
am 18. April 2023 

TOP 1.0 Neue Bestattungsformen – Vortrag von Frau 
Tokarek, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Lan-
despflege, vom Landratsamt Würzburg  

Frau Tokarek erläutert anhand einer Power-Point-Präsen-
tation (siehe Anlage) die verschiedenen Möglichkeiten 
neuer Bestattungsformen, z.B.: 
- Urnenstelen  
- Urnenwandkammern 
- Urnen-Erdröhren 
- Urnengrabfelder 

Insbesondere erläutert sie: 
- Anonyme Bestattung / Urnengemeinschaftsgrä-

ber/Wiesengräber 
- „Friedwald“ – Baumbestattung mit Röhren 
- Rosengarten - / Blumenfelder mit Urnenstelen 
- Nach Ablauf der Ruhefrist – Überreste der Asche im 

Bereich von Hecken oder als Gedenkstätte 

Für neue Bestattungsformen ist grundsätzlich eine Sat-
zungsänderung erforderlich. 

Ein GR regt an, auch die großen Freiflächen im Friedhof 
mit Büschen oder auch 2-3 Bäumen zu bepflanzen. Frau 
Tokarek befürwortet dies und rät, auch Bänke aufzustellen. 

Ein GR fragt, wie man Thema Barrierefreiheit löst. Frau 
Tokarek erklärt, dass sich dies bei unserem Friedhof kaum 
umsetzen lässt. 

Ein GR meint, dass es einmal Überlegungen gab, den al-
ten Friedhof ganz „platt zu machen“ und dann neu anzule-
gen. 

Frau Tokarek rät davon auf jeden Fall ab. Mit der Thematik 
sollte sensibel umgegangen werden, da viele noch ein Fa-
miliengrab haben und weitere Angehörige dann dort nicht 
bestattet werden dürften. Man sollte dies auf jeden Fall für 
die Ehegatten weiterhin ermöglichen. Nachdem im alten 
Friedhof schon viele aufgelassene Gräber sind, sollte die 
Umgestaltung ein Prozess sein, der nach und nach ange-
gangen werden kann, z.B. durch Anlage von Sträuchern 
mit Sitzflächen oder Blumenrabatten, auch Baumpflanzun-
gen. 

Hinsichtlich der Zwischenwege rät sie zu einer wasserge-
bundenen Wegedecke, die auch mittels entsprechender 
Kehrmaschine leicht gereinigt werden kann.  

Ein GR fragt, ob Frau Tokarek Aussagen machen kann zu 
WC-Anlagen in Friedhöfen, insbesondere Kosten und Hy-
giene. Frau Tokarek führt dazu aus, dass diese meist in 
der Aussegnungshalle untergebracht sind. 

Bürgermeisterin Engert verweist darauf, dass tagsüber die 
Toilette im Rathaus genutzt werden kann. 



 

 

Ein weiterer GR berichtet von einem alten Friedhof, der 
wie von Frau Tokarek vorgeschlagen, gestaltet war. Die 
freien Flächen der aufgelassenen Gräber waren mit Bän-
ken, Pflastersteinen als Querverbindung und Bepflanzung 
mit Bodendeckern gestaltet. Dies sei eine sehr gute Lö-
sung gewesen. 

Frau Tokarek hält die sukzessive Bepflanzung aufgelasse-
ner Gräber im alten Friedhof auch im Hinblick auf den Kli-
mawandel für sinnvoll, hinsichtlich Beschattung bzw. auch 
durch Blühpflanzen, die Trockenheit vertragen. 

TOP 2.0 Zufahrt Herrlesgraben von der Hauptstraße – 
Absicherung durch Pfosten 

Dieser TOP wird zurückgestellt. 

TOP 3.0 Gründung eines Zweckverbandes „Interkom-
munale Zusammenarbeit Mainfranken“ – Grundsatzbe-
schluss zur Mitgliedschaft und Festlegung der Ver-
kehrsüberwachungsstunden in den Jahren 2024 und 
2025 

Bürgermeisterin Engert informiert im Nachgang zur GR-Sit-
zung am 24.03.23. Sie habe nochmal Rücksprache mit 
dem zuständigen Sachbearbeiter vom Landratsamt ge-
nommen. Bei den Kosten verhält es sich so, wie die Bür-
germeisterin die Vorlage des Landratsamts auch verstan-
den und in der Sitzung vorgetragen hatte. Sie erläutert die 
Kosten Überwachung ruhender und fließender Verkehr. 

Im Ergebnis wird deshalb mit den in der GR-Sitzung am 
24.03.23 beschlossenen 12 Gesamt-Stunden der Kosten-
aufwand und letztlich das Defizit bei der Verkehrsüberwa-
chung höher als bisher. Nachdem im Haushalts- und Fi-
nanzplan die Kosten der Verkehrsüberwachung in der bis-
herigen Höhe veranschlagt sind, sollte der Beschluss 
nochmals überdacht werden. Da die Frist für die Rückmel-
dung beim Landratsamt vor der nächsten GR-Sitzung ab-
läuft und der Bau- und Umweltausschuss für Verkehrsan-
gelegenheiten zuständig ist, könne er den Beschluss auch 
fassen. 

Nach kurzer Diskussion wird die Auffassung vertreten, 
dass die Aufhebung des Beschlusses im Gemeinderat be-
schlossen werden sollte, wo der Beschluss auch gefasst 
wurde. 

Damit hat der Beschluss vom 24.03.2023 weiterhin Be-
stand. 

TOP 4.0 Anträge auf Baugenehmigung 

TOP 4.1 Neubau eines Einfamilienhauses mit Büro und 
Lagerhalle auf dem Grundstück Fl.Nr. 2013/2, Land-
wehrstraße 4 

Sachbericht: Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Gewerbegebiet-
Landwehr“, welcher ein Gewerbegebiet (GE) festsetzt. 

Es ist vorgesehen, auf dem Grundstück ein Einfamilien-
wohnhaus mit EG und Obergeschoss für die Betriebsinha-
ber sowie ein Büro und eine Lagehalle für die Betriebsin-
haber zu errichten. Das Wohnhaus soll ein Pultdach mit ei-
ner Dachneigung von 2 Grad erhalten. Die Lagerhalle ist 
mit einem Satteldach mit 13 Grad Dachneigung geplant. 

Das Wohngebäude hält die Abstandsflächen auf allen Sei-
ten ein. Die Abstandsflächen der Lagerhalle befinden sich 
an drei Gebäudeseiten auf dem Baugrundstück selbst. Die 
Abstandsfläche auf der Ostseite des Gebäudes über-
schreitet um 3 m die Grundstücksgrenze. Diese hat der 

Nachbar des betroffenen Grundstücks übernommen, wel-
cher auch Eigentümer des Baugrundstücks ist. 

Da in einem Gewerbegebiet nur ausnahmsweise Wohnun-
gen für Betriebsinhaber nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) zugelassen sind, ist das 
Landratsamt Würzburg als Bauaufsichtsbehörde zur Ent-
scheidung über den Bauantrag zuständig. 

Nach Nr. 9.2 der Anlage zur Garagenstellplatzverordnung 
(GaStellV) i.V.m. § 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 3 der Stellplatzsat-
zung der Gemeinde Eisingen sind für das Einfamilienhaus 
zwei Stellplätze, für den Büroraum 1 Stellplatz sowie für 
die Lagehalle zwei Stellplätze vorzuhalten. Somit sind ins-
gesamt fünf Stellplätze erforderlich.  

Es werden laut Bauunterlagen insgesamt sieben Stell-
plätze nachgewiesen. Auf den zusätzlichen zwei Parkplät-
zen ist nach Aussage des Planers das Abstellen von Be-
triebsfahrzeugen vorgesehen.  

Die Verwaltung ist der Auffassung, dass das Bauvorhaben 
aus bauordnungsrechtlicher und städtebaulicher Sicht ver-
tretbar ist. Bezugsfälle mit Wohnbebauung für die Betriebs-
inhaber sind im Gewerbegebiet bereits vorhanden. Die Un-
terschriften der Nachbarn liegen vor.  

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss erteilt sein 
Einvernehmen zum Bauantrag für den Neubau eines Ein-
familienhauses mit Büro und Lagerhalle auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 2013/2, Landwehrstr. 4. Ergebnis: Einstimmig 

TOP 4.2 Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses und 
Ausbau des Dachgeschosses für 7 Wohneinheiten und 
Errichtung einer Doppelparkergarage statt einer Dop-
pelgarage auf dem Grundstück Flur-Nr. 1281, Dorn-
buschweg 2  

Sachbericht: Der Bau- und Umweltausschuss hat in sei-
ner Sitzung vom 28.02.2023 den Bauantrag zurückgestellt, 
da dieser im Hinblick auf die Beteiligung der Nachbarn 
noch unvollständig war. 

Im erneut der Gemeinde vorgelegten Bauantrag haben von 
den zu beteiligenden Nachbarn drei ihre Zustimmung er-
teilt, drei haben dem Bauvorhaben nicht zugestimmt.    

Des Weiteren teilt der Bauherr mit, dass die im Rahmen 
der Eingabeplanung eingereichte Nachgenehmigung der 
Dachgeschosswohnung im Altbau des Anwesens hinfällig 
ist, da der dort wohnhafte Mieter mit Wirkung zum 
30.06.2023 gekündigt hat. Diese Räume sollen nach Aus-
sage des Bauherrn künftig zur Wäschetrocknung durch die 
Mieter im Alt- und Neubau genutzt werden.  

Damit erhöht sich die Anzahl der Wohnungen und die auf 
dem Grundstück nachzuweisenden Stellplätze auch unter 
Berücksichtigung der Tekturplanung (Schaffung einer sieb-
ten Wohneinheit im Neubau) nicht. 

Nach Art. 34 Abs. 5 Bayer. Bauordnung (BayBO) müssen 
offene Flure mit nur einer Fluchtrichtung als offene Gänge 
mit feuerhemmenden Wänden und Brüstungen ausgeführt 
werden.  

Der Bauherr plant für die Errichtung der siebten Wohnein-
heit im ersten Obergeschoss, die Brüstungen der offenen 
Gänge offen, ohne Feuerwiderstand, auszuführen. Somit 
sind die Brüstungen nicht geschlossen und erfüllen die An-
forderung feuerhemmend nicht.  

Es ist geplant, die Brüstung nicht brennbar aus Stahl aus-
zuführen. Als Nachteilsausgleich hierzu (Verhinderung der 



 

 

Brandausbreitung, Behinderung der Beeinflussung des of-
fenen Ganges durch Rauch) ist seitens des Bauherrn ge-
plant, den Flur mit einer Mindestbreite von 1,50 m auszu-
führen. Dadurch ist eine Nutzbarkeit des offenen Ganges, 
trotz offener Brüstung, als möglich anzusehen.      

Des Weiteren sind gemäß Art. 34 Abs. 5 BayBO Fenster in 
Außenwänden in offenen Fluren mit nur einer Fluchtrich-
tung ab einer Brüstungshöhe von 0,90 m zulässig. 

Der Bauherr plant, zusätzlich zu den Fenstern Lüfter zur 
Belüftung der Wohnungen zu verbauen. 

Nach Angaben des Bauherrn be- und entlüften diese Lüf-
ter, sog. Push-and-Pull-Lüfter, die Wohnungen im Bereich 
des offenen Gangs. Die Lüfter sollen weit über der Brüs-
tung (Mindestvorgabe der Fenster 0,90 m) errichtet wer-
den. Nach Angaben des Planers im Antrag auf Isolierte 
Abweichung erhöhen diese kleinen Lüfter das Risiko einer 
Brand- oder Rauchausbreitung nicht wesentlich.     

Nachdem ein GR die Zurückstellung des Beschlusses in 
der letzten Sitzung moniert, erklärt Bürgermeisterin Engert, 
dass sie die Vorgehensweise nochmal mit dem Landrats-
amt abgestimmt hat und diese korrekt war. Auch wenn die 
Nachbarn nicht zustimmen, muss ihnen auf jeden Fall die 
Planänderung vorgelegt werden, was in diesem Fall nicht 
erfolgt war. 

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss erteilt sein 
Einvernehmen zur Errichtung einer siebten Wohnung im 1. 
OG und Errichtung einer Doppelparkergarage statt einer 
Doppelgarage auf dem Baugrundstück Flur Nr. 1281, 
Dornbuschweg 2. Dafür soll die Genehmigung der Dach-
geschosswohnung im Altbau des Anwesens zurückgenom-
men werden. Ergebnis: Einstimmig 

TOP 4.3 Errichtung einer landwirtschaftlichen Lager- 
und Maschinenhalle mit Photovoltaikanlage auf dem 
Grundstück Flur Nr. 1984 (im Außenbereich am Wirt-
schaftsweg Höhenweg – Richtung Waldbüttelbrunn) 

Sachbericht: Der Bauherr beabsichtigt, auf dem Grund-
stück eine landwirtschaftliche Lager- und Maschinenhalle 
mit Photovoltaikanlage zu errichten. Das Vorhaben liegt im 
Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) und un-
terliegt deshalb der Baugenehmigungspflicht.  

Grundsätzlich ist ein Vorhaben dieser Art nicht genehmi-
gungsfähig nach Art. 59 ff. BayBO, weil die räumliche und 
funktionale Nähe zur Hofstelle im Innerortsbereich nicht ge-
geben ist und der mobile Hühnerstall keine Hofstelle dar-
stellt. Ferner ist die Erschließung nicht gesichert und eine 
Zersiedlung der Landschaft droht. 

Um das Vorhaben genehmigungsfähig zu machen, ist sei-
tens des Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten 
eine Bestätigung erforderlich, dass für die Errichtung der 
Halle an genau diesem Standort eine betriebliche Notwen-
digkeit besteht und das Gebäude dem landwirtschaftlichen 
Betrieb dient.  

Nach Angaben des Bauherrn wird die Lagerfläche auf-
grund der wachsenden Direktvermarktung der landwirt-
schaftlichen Produkte benötigt.  Des Weiteren soll der 
Hauptbetrieb einschließlich der Anfahrt mit großen Maschi-
nen aus dem Altortbereich zur Halle ausgelagert werden. 
Dies soll auch dazu beitragen, den innerörtlichen Straßen-
verkehr durch kürzere Anfahrtswege zu entlasten. 

Die Lager- und Maschinenhalle dient somit nach Aussage 
des Bauherrn einem landwirtschaftlichen Betrieb im Sinne 
des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB. 

Das Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von 594 m² soll 
ein Satteldach mit einer Dachneigung von 15 Grad erhal-
ten. Die Abstandsflächen befinden sich auf dem Baugrund-
stück selbst. 

Der zu beteiligende Nachbar hat dem Bauantrag zuge-
stimmt. 

In Verbindung mit dem Bau der landwirtschaftlichen Halle 
beantragt der Bauherr Versorgungsleitungen für Strom und 
Wasser über die gemeindlichen Grundstücke FlurNrn. 
2016/1 und 2054 verlegen zu dürfen. Da das Wasser aus-
schließlich zum Tränken der Hühner des landwirtschaftli-
chen Betriebs notwendig ist, wird nach Aussage des Bau-
herrn kein Abwasser anfallen. 

Ein GR spricht hinsichtlich der Leitungen an, dass eine 
entsprechende Grunddienstbarkeit einzutragen ist und wer 
die Kosten trägt.  

Ein GR hinterfragt, ob es bei einer so großen Fläche Ein-
wände der Unteren Naturschutzbehörde gibt. Er will außer-
dem wissen, ob es Auflagen für Ausgleichsflächen gibt o-
der ggf. ein Regenrückhaltebecken angelegt wird. 

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss erteilt sein 
Einvernehmen zum Antrag auf Errichtung einer landwirt-
schaftlichen Lager- und Maschinenhalle mit Photovoltaik-
anlage auf dem Grundstück FlurNr. 1984 vorbehaltlich der 
Bestätigung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, dass für die Errichtung der Halle an genau diesem 
Standort eine betriebliche Notwendigkeit besteht und das 
Gebäude dem landwirtschaftlichen Betrieb dient. Ergeb-
nis: Einstimmig 

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss genehmigt 
die Verlegung der Versorgungsleitungen über die ge-
meindlichen Grundstücke Flur-Nr. 2016/1 und 2054 zum 
Grundstück des Bauherrn Flur-Nr. 1984. Die Kosten für die 
Verlegung sowie für die Grunddienstbarkeit trägt der Bau-
herr. Ergebnis: Einstimmig 

TOP 5.0 Anträge im Genehmigungsfreistellungsverfah-
ren 

TOP 5.1 Errichtung einer Doppelhaushälfte auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1484/43, Auf der Höhe 8 

Sachbericht: Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Wohngebiet an 
der Guttenberger Straße“. 

Es ist vorgesehen, auf dem Grundstück ein Wohnhaus mit 
KG, EG und DG zu errichten. Das Wohnhaus soll ein Sat-
teldach mit einer Dachneigung von 20 Grad erhalten.  

Die Planung entspricht den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, sodass das Genehmigungsfreistellungsver-
fahren maßgeblich ist. Die Abstandsflächen befinden sich 
auf dem Baugrundstück selbst. 

Eine Beschlussfassung der Gemeinde Eisingen zu diesem 
Antrag ist nicht erforderlich. 

Die Verwaltung hat keine Bedenken gegen das Vorhaben, 
sodass die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich ist.  

Dem Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnisnahme. 

TOP 5.2 Errichtung einer Doppelhaushälfte mit Doppel-
garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 1484/44, Auf der 
Höhe 6 



 

 

Sachbericht: Das Baugrundstück liegt im Geltungsbereich 
des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Wohngebiet an 
der Guttenberger Straße“. 

Es ist vorgesehen, auf dem Grundstück ein Wohnhaus mit 
EG und DG zu errichten. Das Wohnhaus soll ein Sattel-
dach mit einer Dachneigung von 20 Grad erhalten.  

Die Planung entspricht den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes, sodass das Genehmigungsfreistellungsver-
fahren maßgeblich ist. Die Abstandsflächen befinden sich 
auf dem Baugrundstück selbst. 

Eine Beschlussfassung der Gemeinde Eisingen zu diesem 
Antrag ist nicht erforderlich. 

Die Verwaltung hat keine Bedenken gegen das Vorhaben, 
sodass die Durchführung eines Genehmigungsverfahrens 
nicht erforderlich ist.  

Dem Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnisnahme. 

TOP 6 Neubau einer Doppelhaushälfte mit Doppelga-
rage auf dem Grundstück Sudetenstr. 25 a, Fl.Nr. 
2064/18; Antrag auf Genehmigung der Baustellenzu-
fahrt 

Sachbericht: Für das Bauvorhaben gibt es eine Bauge-
nehmigung mit Schreiben des Landratsamts Würzburg 
vom 11.01.2022. 

Mit Beschluss vom 21.02.2022 hat der Bau- und Umwelt-
ausschuss sein Einvernehmen erteilt, dass den Bauherren 
erlaubt wird, den Baustellenverkehr für den Aufbau des 
Hauses (vier Tage) über den landwirtschaftlichen Weg 
nördlich des Baugebiets zwischen Montag und Freitag ab-
zuwickeln. Entlang des Weges darf nicht geparkt werden. 
Eine Beweissicherung wurde am 12.01.2023 durchgeführt. 

Aufgrund der Bauanlaufbesprechung Ende Februar 2023 
hat sich ein neuer Sachverhalt ergeben. 

Die Bodenplatte musste laut Aussage der Bauherren we-
gen einer Auftriebssicherung vergrößert werden. Das habe 
zur Folge, dass auch die Baugrube größer ausfallen muss. 

Dadurch sei es nicht mehr möglich, den Kran zum Stellen 
des Kellers und die Betonpumpe und Mischwagen, sowie 
den Kran zum Stellen des Fertighauses komplett auf dem 
Grundstück zu stellen. 

Der Kran müsste mit mindestens zwei Platten auf dem 
landwirtschaftlichen Weg positioniert werden. Dazu fährt 
dann der Tieflader mit den Fertigteilen ebenfalls auf dem 
landwirtschaftlichen Weg und wird dort entladen. 

Es ist mittlerweile notwendig geworden, dass der Weg für 
2-3 Mal für ca. 3-5 Tage komplett für das Bauvorhaben ge-
sperrt werden muss. Die Sperrungen würden jedoch nicht 
in einem zusammenhängenden Zeitraum erfolgen. 

Seitens der Planer wird keine andere Alternative gesehen. 
Denn die Zufahrt von vorne würde bedeuten, dass ein 
Kran im Wendehammer stehen müsste, die Tieflader von 
vorne kommen müssten und ein 250 t Kran (aufgrund der 
längeren Hebewege) notwendig wäre. Sollte es überhaupt 
funktionieren, hätte das nach Aussage der Bauherren 
Mehrkosten von einigen tausend Euro zur Folge. 

Durch die Unterfangung und die komplizierte Zufahrt ha-
ben die Bauherren ihren Angaben zufolge unvorhergese-
hene Kosten von ca. 70. - 100.000 Euro.  

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, 
dass den Bauherrn erlaubt wird, den landwirtschaftlichen 

Weg für den Baustellenverkehr 2-3 Mal für jeweils ca. 3-5 
Tage komplett für das Bauvorhaben zu sperren. Ergebnis: 
Einstimmig 

Anmerkung: Die Landwirte sollen informiert werden, in 
welchem Zeitraum das Parkverbot gilt. Dies sollte mindes-
tens eine Woche vorher erfolgen. Ein GR merkt noch an, 
dass der Hinweis an den Bauherrn wichtig ist, dass die 
Grundstücke mit dem Grünstreifen enden und nicht mit 
dem Betonweg. 

TOP 7.0 Bekanntgaben - keine  

TOP 8.0 Anfragen –  

Ein GR teilt mit, dass beim Glas-Container in der Industrie-
straße die Gläser vor den Containern stehen. 

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
am 22. Mai 2023 

TOP 1.0 Zufahrt Herrlesgraben von der Hauptstraße – 
Absicherung durch Pfosten 

Der Bau- und Umweltausschuss hat sich im Vorfeld der 
Sitzung um 19.30 Uhr zum Ortstermin an der Zufahrt 
Herrlesgraben von der Hauptstraße aus getroffen. Es wer-
den verschiedene Möglichkeiten der Absicherung disku-
tiert.  

Zur Verkehrssicherheit wäre eine dauerhafte Absicherung 
mit Pfosten richtig, andererseits werden Bedenken geäu-
ßert, dass dann auch keine Rettungsfahrzeuge durchkom-
men bzw. der Winterdienst in diesem Bereich behindert 
wird, ggf. auch die Müllabfuhr. U.a. wird auch vorgeschla-
gen, für den oberen Abschnitt eine Einbahnstraße auszu-
weisen, da die Sanktionen beim Einfahren in die falsche 
Richtung die Autofahrer ggf. abschrecken. 

Letztlich kommt man zu dem Ergebnis, vor dem Einbau ei-
nes Pfostens zunächst einmal die Einfahrt abzusperren. 

Ergebnis: 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 

Fortsetzung der Sitzung um 20.15 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses 

TOP 2.0 Antrag auf Isolierte Befreiung von den Fest-
setzungen des Bebauungsplans; 
Errichtung einer Einfriedung in Form eines Doppel-
stabmattenzauns mit einer Höhe von 2 m auf dem 
Grundstück FlurNr. 1484/25, Auf der Höhe 9, 

Sachbericht: Die Grundstückseigentümer beabsichtigen 
einen Doppelstabmattenzaun zur öffentlichen Straße auf 
einer Länge von 11,68 m und zum westlich gelegenen 
Nachbargrundstück auf einer Länge von 6 m zu errichten. 
Die östliche Seite der Einfriedung befindet sich auf dem 
Grundstück der Bauherren selbst mit einer Länge von 3 m.  
Der Zaun soll nach Aussage der Grundstückseigentümer 
in Anthrazit (dunkelgrauer Farbe) ausgeführt werden, da 
nach den Festsetzungen des Bebauungsplans silberne 
bzw. hellgraue Farbtöne nicht zulässig sind.      
Der zu beteiligende Nachbar des westlichen Grundstücks 
hat dem Antrag auf Isolierte Befreiung zugestimmt. 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans „Guttenberger Straße“, welcher eine maxi-
male Höhe von Zäunen zwischen privaten Grundstücken 
und zur öffentlichen Straße mit jeweils 1,30 m festsetzt.  
Die Höhe des geplanten Zauns überschreitet somit um 
0,70 m diese Festsetzung. 
Die Grundstückseigentümer begründen Ihren Antrag mit 
der Schaffung von mehr Privatsphäre im Garten- und 
Wohnbereich und damit verbundener Verbesserung der 



 

 

Wohnqualität, was seitens der Verwaltung nachvollziehbar 
ist.   

In der Diskussion wird angesprochen, dass bei einer Zu-
stimmung dies weitere Bauherren möglicherweise auch 
beanspruchen würden und dann ggf. an der ganzen Stra-
ßenseite diese Zäune errichtet werden. Letztlich kommt 
das Gremium zu dem Ergebnis, dass sich der Antragsteller 
an den Bebauungsplan halten sollte, zumal nach den Vor-
gaben des Bebauungsplans im Bereich der Terrasse eine 
Sichtschutzwand mit 2m möglich sei. Außerdem könnte 
der gewünschte Sichtschutz durch Begrünung/Pflanzung 
einer Hecke erreicht werden. 

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss stimmt dem 
Antrag auf Isolierte Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans in Bezug auf die Überschreitung der 
Zaunhöhe um 0,70 m auf dem Grundstück FlurNr. 
1484/25, Auf der Höhe 9, zu. Ergebnis: 0 Ja-Stimmen, 7 
Nein-Stimmen 

Damit ist der Antrag abgelehnt. 

TOP 3.0 Antrag auf Baugenehmigung; 
Teilabbruch einer Scheune und Umbau zum Wohnge-
bäude mit zwei Wohneinheiten und verbindendem 
Treppenhaus zum bestehenden Wohnhaus auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 61, Hauptstr. 11 

Sachbericht: Seitens des Bauherrn ist vorgesehen, auf 
dem Grundstück ein Zweifamilienhaus mit EG und OG als 
Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss, welches kein 
Vollgeschoss darstellt, zu errichten. 

Das Grundstück befindet sich im unbeplanten Innenbe-
reich nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). 

Das Zweifamilienhaus soll ein Satteldach mit einer Dach-
neigung zwischen 26,75 und 35 Grad erhalten.  

Die Abstandsfläche der südlichen Traufseite kann nicht 
eingehalten werden. Es handelt sich um eine Bestands-
wand. Die bislang genehmigte bzw. im Bestand vorhan-
dene Höhe der Traufseite bleibt unverändert. Fenster sind 
auf dieser Gebäudeseite nicht vorgesehen. Ein Antrag auf 
Abweichung von den bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
wurde hinsichtlich der südlichen Abstandsfläche gestellt.    

Die Abstandsfläche der westlichen Giebelseite kann nicht 
eingehalten werden. Es handelt sich ebenfalls um eine Be-
standswand. Die bislang genehmigte bzw. im Bestand vor-
handene Höhe wird nach Angaben des Planers reduziert, 
da ein Dachbalkon geplant ist. Es sind keine Fenster im 
EG vorgesehen. Ein Antrag auf Abweichung von den bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der westli-
chen Abstandsfläche wurde gestellt.   

Erforderlich sind vier Stellplätze, die auch nachgewiesen 
wurden, wobei zwei davon gefangene Stellplätze sind. Bei 
der alternativen Planungsvariante werden ebenfalls vier 
Stellplätze nachgewiesen, wobei beim vierten Stellplatz die 
erforderlichen Abmessungen nicht vollständig auf dem 
Grundstück dargestellt werden können. Es wurde ein An-
trag auf Abweichung von den bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften hinsichtlich der Stellplätze gestellt. 

Die Stellungnahme des Büros Wegner Stadtplanung vom 
18.10.2022 liegt der Planung des Bauherrn zugrunde. 

Seitens der Verwaltung wird die Auffassung vertreten, 
dass keine städtebaulichen Gründe gegen die Errichtung 
des Zweifamilienwohnhauses sprechen. Das Vorhaben 
fügt sich in die Umgebung ein und erfüllt damit auch die 
Ziele der Innenentwicklung. 

Grundsätzlich wird das Bauvorhaben im Gremium befür-
wortet. Es wird im Sinne der Innenentwicklung neuer 
Wohnraum geschaffen. Auch das Büro Wegner Stadtpla-
nung hat das Projekt positiv bewertet. Es dient dem Erhalt 
und der Verbesserung des Ortsbildes durch die Sanierung 
ortsbildprägender Gebäude und die Neunutzung von Leer-
ständen, in diesem Fall der Scheune. 

Diskutiert werden die verschiedenen Varianten hinsichtlich 
der Anordnung der Stellplätze. Das Projekt sollte an dieser 
Frage aber nicht scheitern. Angesprochen wird auch, ob 
bei den Garagen des Bestandsgebäudes ggf.  Sektional-
tore nachgerüstet werden könnten. Die Planungsvariante 
mit einem Stellplatz im Eingangsbereich wird abgelehnt, da 
hier die erforderlichen Abmessungen nicht eingehalten 
werden können. Letztlich werden folgende Beschlüsse ge-
fasst: 

Beschluss 1: Der Bau- und Umweltausschusses erteilt 
sein Einvernehmen zum Bauantrag für den Teilabbruch ei-
ner Scheune und Umbau zum Wohngebäude mit zwei 
Wohneinheiten und verbindendem Treppenhaus zum be-
stehenden Wohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 61, 
Hauptstr. 11. Die Vorgaben vom Büro Wegner Stadtpla-
nung sind zu berücksichtigen. Ergebnis: Einstimmig 

Beschluss 2: Der Bau- und Umweltausschuss erteilt sein 
Einvernehmen zum Antrag auf Abweichung von den bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der südlichen 
Abstandsfläche. Ergebnis: Einstimmig 

Beschluss 3: Der Bau- und Umweltausschuss erteilt sein 
Einvernehmen zum Antrag auf Abweichung von den bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften hinsichtlich der westli-
chen Abstandsfläche. Ergebnis: Einstimmig 

Beschluss 4: Der Bau- und Umweltausschuss erteilt sein 
Einvernehmen zum Nachweis der Stellplätze dahingehend, 
dass bei der ersten Planungsvariante (vier Stellplätze, da-
von zwei gefangene Stellplätze) noch ein weiterer Stell-
platz im Bereich der Terrasse des Bestandsgebäudes er-
richtet wird. Ergebnis: Einstimmig 

TOP 4.0 Antrag auf Genehmigung der Verlegung einer 
Gasanschlussleitung für das Grundstück Dornbusch-
weg 15, Fl.Nr. 1400/17 über das gemeindliche Grund-
stück Fl.Nr. 1415/7 

Sachbericht: Die Eigentümergemeinschaft des Anwesens 
Dornbuschweg 15 plant die vorhandene Ölheizung zu de-
aktivieren und eine Hybridheizung aus Wärmepumpe und 
Gasbrennwertkessel einzubauen. Nach Rücksprache zwi-
schen dem Vertreter der Eigentümergemeinschaft und den 
Mainfrankennetzen (MFN) kann das Gebäude mit Gas ver-
sorgt werden. Für den Verlauf der Anschlussleitung legt 
der Vertreter der Eigentümergemeinschaft zwei Varianten 
(s. Skizze) vor. In beiden Varianten tangiert jedoch die 
Gasanschlussleitung das gemeindeeigene Grundstück 
Fl.Nr. 1415/7 (Grünfläche).  

Variante A: Die Gasleitung wird von der Versorgungslei-
tung im Dornbuschweg neben der vorhandenen Treppen-
anlage (Zugang zum Wohnhaus) teilweise auf dem Grund-
stück der Gemeinde auf einer Länge von 12 m im Grenz-
bereich zu dem anzuschließenden Privatgrundstück ver-
legt. Für die Aufgrabung und Wiederverfüllung des An-
schlussgrabens wird ein Streifen von ca. 1 m Breite des 
Gemeindegrundstücks benötigt.        

Variante B: Die Gasleitung wird von der vorhandenen Ver-
sorgungsleitung im öffentlichen Stichweg, Fl.Nr. 1415/6, 



 

 

über das gemeindeeigene Grundstück Fl.Nr. 1415/7 auf ei-
ner Länge von ca. 5,20 m zum anzuschließenden Grund-
stück verlegt.      

Seitens der Verwaltung bestehen grundsätzlich keine Be-
denken gegen die Verlegung der Gasanschlussleitung, wo-
bei bei Variante B die Länge der Leitung mit 5, 20 m durch 
das gemeindeeigene Grundstück kürzer als bei Variante A 
ist. Voraussetzung für die Genehmigung der Leitungsverle-
gung ist, dass die Eigentümergemeinschaft des Anwesens 
Dornbuschweg 15 die Kosten trägt.    

Für die Verlegung der Gasanschlussleitung ist die Eintra-
gung einer Grunddienstbarkeit nach § 1018 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) notwendig. Die Kosten hierzu trägt 
ebenfalls die Eigentümergemeinschaft.  

Beschluss: Der Bau- und Umweltausschuss genehmigt 
die Verlegung der Gasanschlussleitung über das gemein-
deeigene Grundstück Fl.Nr. 1415/7 in der Variante, bei der 
an der vorhandenen Bepflanzung der geringste Eingriff er-
folgen wird. Die gesamten Kosten einschließlich der Wie-
derherstellung der Grünfläche sowie die Kosten für die Ein-
tragung einer Grunddienstbarkeit trägt die Eigentümerge-
meinschaft des Anwesens Dornbuschweg 15, Fl.Nr. 
1400/17. Ergebnis: Einstimmig 

TOP 5.0 Bekanntgaben: 

Frau 1. Bürgermeisterin Engert informiert das Gremium, 
dass es mittlerweile mehrere Gespräche zum geplanten 
Wasserschutzgebiet „Zeller Quellstollen“ gibt. Der aktuelle 
Vorschlag für eine Wasserschutzgebietsverordnung wird 
an die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses aus-
gegeben und um Rückmeldung gebeten.  
Auf Nachfrage eines GR wird mitgeteilt, dass Eisingen in 
der Schutzzone B liegt. 

TOP 6.0 Anfragen 
Ein GR merkt an, dass am Friedhof die gelben Tonnen 
überfüllt sind und regt an, evtl. einen größeren Behälter 
bzw. Tonne aufzustellen. 

Ein GR teilt mit, dass die Fahrrad-Ladestation am Back-
häusle regelmäßig durch ein Fahrzeug zugeparkt wird. 

St. Josefs-Stift 
 

 
Stellvertretende Bezirktstagspräsidentin Eva Linsenbreder (3. v.l.) 
informiert Teilnehmende über die Bezirkstagswahl 

Copyright: Florian Hiller 
 

BEZIRKTAGSWAHL  

Information fördert inklusive Wahlen  

In einer inklusiven Bildungsveranstaltung des St. Josefs-
Stifts hat der Bezirk Unterfranken Menschen mit geistiger 
oder mehrfacher Behinderung in einfacher Sprache über 
die diesjährige Bezirkstagswahl informiert.  

Während der Veranstaltung beim Bezirk erklärte die stell-
vertretende Bezirkstagspräsidentin Eva Linsenbreder den 
knapp 30 Teilnehmenden die Aufgaben des Bezirks: „Un-
sere wichtigste Aufgabe sind die sozialen Hilfen. Zum Bei-
spiel für Menschen mit Behinderung. Der Bezirk muss da-
für sorgen, dass Sie überall mitmachen können. Sie sollen 
so wohnen können, wie Sie möchten. Und eine gute Arbeit 
haben.“  

Die Teilnehmenden konnten sich außerdem darüber infor-
mieren, wie die Bezirkstagswahl am 08. Oktober ablaufen 
wird und wie man eine gültige Wahlstimme abgibt. Das in-
klusive Wahlrecht in Deutschland gibt vor, dass auch Men-
schen mit Behinderung das Recht haben zu wählen. Erst 
2019 wurde das Wahlrecht dahingehend reformiert, dass 
auch Menschen mit Betreuung in allen Angelegenheiten 
wählen dürfen.  

Das Recht alleine reiche aber nicht aus, so Michaela Kö-
nig, die für den Bildungsbereich im Unternehmensverbund 
St. Josefs-Stift arbeitet und die Veranstaltung mit organi-
siert hat: „Um von einem Recht Gebrauch zu machen, 
muss ich erstmal wissen, dass ich dieses Recht habe und 
wie ich es umsetze. Der Zugang zu Informationen für Men-
schen mit Behinderung muss einfacher gemacht werden, 
so dass sie sich selbstbestimmter informieren und eine po-
litische Meinung bilden können. Auch das gehört ganz ent-
scheidend zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.“  

Der Unternehmensverbund St. Josefs-Stift biete deswegen 
regelmäßig Veranstaltungen an, bei denen sich Menschen 
in einfacher Sprache über das Wahlrecht und das politi-
sche Geschehen informieren können. 

Informationen aus dem Landratsamt 
 
 

Aktion „Volle Power“ für Kinder und Jugend-
liche: Mach mit beim Malwettbewerb „Streu-
obst verleiht Superkräfte!“ 

Äpfel, Birnen, Zwetschgen oder Nüsse schmecken nicht 
nur lecker, sie geben dem Körper auch volle Power und 
setzen ungeahnte Energie frei. Wo kommen bei euch 
diese Superkräfte an? Könnt ihr mit einer Handvoll Nüsse 
jede Mathe- oder Knobelaufgabe lösen? Schießt ihr nach 
einem Biss in einen Apfel das entscheidende Tor beim 
Fußball oder klettert ihr auf die höchsten Bäume? 

Welche Super-Power bekommt ihr von welchem heimi-
schen Obst? Das Landratsamt Würzburg will es wissen 
und veranstaltet daher in diesem Jahr einen Malwettbe-
werb unter dem Motto „Volle Power: Streuobst verleiht Su-
perkräfte!“. Mitmachen können alle Kinder und Jugendli-
chen aus der Region Würzburg. Die Aufgabe für die klei-
nen Künstlerinnen und Künstler lautet: „Malt ein Bild von 
eurem Lieblingsobst! Wächst es am Baum, Strauch oder 
am Boden? Und welche Superkraft bekommt ihr davon? 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf.“ 

Gemalte Bilder bis zum 15. September im Landratsamt 
einreichen 

Das fertige Bild (im Format DIN A3 oder DIN A4) kann di-
rekt bei Heidrun Groeger (SFB 8) am Landratsamt Würz-
burg eingereicht werden oder geschickt werden an:  



 

 

Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97070 Würz-
burg, Stichwort: Lieblingsobst. Einsendeschluss ist Frei-
tag, der 15. September 2023. 

Losung der Gewinnerinnen und Gewinner am Streu-
obstmarkt, Sonntag, 24.09. 

Im Rahmen des Streuobstmarktes am Sonntag, 24.09., am 
Landratsamt Würzburg werden alle eingereichten Bilder 
ausgestellt und die Gewinnerinnen und Gewinner vor Ort 
gelost. Schon das Dabeisein lohnt sich, denn alle Teilneh-
menden des Malwettbewerbs, die unseren Markttag besu-
chen, erhalten einen Preis. Unabhängig davon können sich 
Groß und Klein am Streuobstmarkt bei einer Reihe von 
Spielen und Mitmachaktionen ausprobieren.  

Kontakt für Rückfragen: Heidrun Groeger, Regionalma-
nagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 
(SFB8), Tel. 0931-8003-5115, E-Mail: h.groeger@lra-
wue.bayern.de. 

 

Aktuelle Informationen, der Veranstaltungskalender und 
das Sommerferienprogramm 2023 sind zu finden unter 
www.jugend-landkreis-wue.de  

Informationsangebot zur Existenzgründung, Exis-
tenzerhaltung und Unternehmensnachfolge  

In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN 
e.V. wird der Sprech- und Informationstag für Klein- und 
Mittelbetriebe und Existenzgründer aus dem Landkreis 
Würzburg angeboten. Bei dieser ersten Orientierung wird 
mit dem interessierten Betrieb individuell und vertraulich 
eine Strategie für Möglichkeiten und Wege von Problemlö-
sungen entwickelt (z.B. Planungs- und Finanzierungsfra-
gen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Marketing, 
Unternehmensübergaben, etc.). Dieses erste Orientie-
rungsgespräch ist kostenlos. Weitere Informationen: 
www.aktivsenioren.de. 

Der nächste Sprechtag ist am Donnerstag, 10. August 
2023, 9 - 12 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landrat-
samt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112. 

Manege frei im Landkreis Würzburg: Circus 
Wirbelwind schlägt seine Zelte in Rottendorf 
auf 

Auch in den Sommerferien 2023 heißt es wieder: „Manege 
frei im Landkreis Würzburg!“ Die Ferienfreizeit des Land-
kreises „Circus Wirbelwind“ schlägt seine Zelte in diesem 
Jahr in Rottendorf auf. Jeweils eine Woche lang trainieren 
38 Kinder und Jugendliche zusammen und gestalten unter 
professioneller Leitung des Circusdirektors Herr Lui ein 
buntes Programm aus Jonglage, Trapez, Clownerei, Fakir 
und vielem mehr. Am Ende einer jeden Woche können die 
Kinder und Jugendlichen ihre erlernten Fähigkeiten in zwei 
öffentlichen Vorstellungen vor vielen Besuchern aus Nah 
und Fern präsentieren. 

Die Vorstellungen sind am Samstag, 26. August um 19 Uhr 
und Sonntag, 27. August 14 Uhr (Camp 1) sowie Samstag, 
2. September 19 Uhr und Sonntag 3. September 14:00 Uhr 
(Camp 2). Karten (auch Familienkarten) gibt es an der Cir-
cus-Kasse. Bei Vorlage des Ferienpasses gibt es eine Er-
mäßigung. 

Weitere Informationen sind bei der Kommunalen Jugend-
arbeit des Landkreises Würzburg erhältlich (Zeppelinstr. 
15, 97074 Würzburg), Tel: 0931/8003-5842; E-Mail: ju-
gendarbeit@lra-wue.bayern.de sowie im Internet unter 
www.jugend-landkreis-wue.de (Stichwort: Jahrespro-
gramm). 



 

 

„regional.fair.bio. für die Region Würzburg“: 
Die Neuauflage des Einkaufsführers 
stadt.land.wü. ist da 

 
(Von links nach rechts) Landrat Thomas Eberth, der Leiter Regio-
nalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung am 
Landratsamt Würzburg Rico Neubert, Mitarbeiterinnen des Regio-
nalmanagement, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 
Landratsamt Würzburg: Brigitte Schmid (Fairtrade), Manuela 
Fuchs-Krenn und Janina Herrmann (Öko-Modellregion 
stadt.land.wü.) und Oberbürgermeister Christian Schuchardt prä-
sentieren die Neuauflage des gemeinsamen Einkaufsführer von 
Stadt und Landkreis Würzburg.  Foto: Christian Schuster 

Ganz im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit 
wurde der Einkaufsführer regional.fair.bio. für Stadt und 
Landkreis Würzburg überarbeitet und neu aufgelegt. 

Die Erstellung der neuen Broschüre ist das erste gemein-
same Projekt im Rahmen der Zusammenarbeit von Stadt 
und Landkreis Würzburg als Öko-Modellregion 
stadt.land.wü. Für die Koordination mit den städtischen 
Partnern unterstützt Manuela Fuchs-Krenn seit Anfang 
März die Öko-Modellregion. Bei der Erstellung des Ein-
kaufsführers lag Manuela Fuchs-Krenn daher auch das 
Bio-Angebot der Region besonders am Herzen. Für die 
Kennzeichnung der Bio-Anbieter der Region in der Neuauf-
lage des Einkaufsführers wurde daher ein eigenes Icon in 
Form eines grünen Blattes kreiert. 

Um den Einkaufsführer erstellen zu können, sind im Vor-
feld Fragebögen an den Lebensmitteleinzelhandel, das Le-
bensmittelhandwerk und die Direktvermarkter der Region 
versendet worden. Unterstützung gab es hierfür von den 
Verantwortlichen der Agenda 21 der Stadt Würzburg sowie 
den Ansprechpartnern von Fairtrade-Stadt und Fairtrade-
Landkreis Würzburg.  

Im handlichen 100 seitigen DIN-A-6-Format ist die Bro-
schüre nun ein praktischer Begleiter für den regionalen, 
ökologischen und fairen Einkauf vor Ort. Schnell können 
einzelne Anbieter aus dem vielfältigen Angebot der Region 
nachgeschlagen werden. Das Print-Format ist in den Rat-
häusern der Landkreisgemeinden, dem Rathaus der Stadt 
Würzburg, der Stadtbücherei Würzburg und an der Um-
weltstation der Stadt Würzburg kostenlos erhältlich. Zudem 
kann der Einkaufsführer kostenfrei beim Landratsamt 
Würzburg, Zeppelinstr. 15, 97072 Würzburg, Telefon 
0931/8003-5103 oder per E-Mail oekomodellregion@lra-
wue.bayern.de angefordert werden. Der Einkaufsführer ist 
als PDF-Datei online unter folgendem Link www.landkreis-
wuerzburg.de/nachhaltig-einkaufen abrufbar.   

 

Unterkünfte für Geflüchtete in ganz Unterfran-
ken gesucht 

Würzburg (ruf) – Der Ukrainekrieg und die hohen Zugangs-
zahlen an Geflüchteten in den letzten Monaten stellen die 
Länder und Kommunen vor große Herausforderungen. Um 
den Unterbringungsbedarf zu decken, sucht die Regierung 
von Unterfranken weiterhin nach geeigneten Objekten zur 
Anmietung und Unterbringung von Geflüchteten. 

Folgende Voraussetzungen sollten erfüllt sein: 
 Bestehende Gebäude ab einer Wohnfläche von 650 m² 

oder erschlossene und bebaubare Grundstücke ab ei-
ner Fläche von 2.500m² 

 Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 
 Versorgung mit Einrichtungen des täglichen Bedarfs 
 Erfüllung der gesetzlichen und technischen Anforderun-

gen des Baurechts, des Brandschutzes und der Ver-
kehrssicherheit 

 Wünschenswert: Barrierefreiheit der Wohnräume 

Die Angebote können schriftlich unter Benennung konkre-
ter Objekte, inklusive aussagekräftiger Unterlagen erfolgen 
(Grundriss- und Lagepläne, Flächenaufstellungen, Miet-
zins- und Betriebskostenvorstellung des Vermieters sowie 
Angaben zum Heizmedium). Alle Preis- bzw. Kostenanga-
ben müssen als Endpreise (brutto) dargestellt werden. 

Die Anmietung erfolgt über die Immobilien Freistaat Bay-
ern. Anmietgesuche wären daher vornehmlich auch an die 
Immobilien Bayern zu richten. Gerne können Sie sich auch 
an die Unterkunftsverwaltung bei der Regierung von Unter-
franken unter der E-Mail unterkunftsverwaltung@reg-
ufr.bayern.de wenden. 

Weitere Hintergrundinformationen zur Asyl- und Flücht-
lingssituation in Unterfranken unter: Asylbewerber in Unter-
franken - ANKER-Einrichtung Unterfranken (Daten, Fak-
ten, Aktuelles) - Regierung von Unterfranken (bayern.de). 

 

"Hitze - Vorsorge und Selbsthilfe" - Tipps für 
das Verhalten an heißen Tagen 

Würzburg (ruf) – Blauer Himmel, strahlender Sonnen-
schein – das Wetter zeigt sich aktuell von seiner sonnigs-
ten Seite. Für die nächsten Tage werden Temperaturen 
über 30 Grad erwartet. Doch dies kann, unabhängig von 
der damit einhergehenden Trockenheit auch noch andere 
Schattenseiten haben. Klettert das Thermometer über 30 
Grad spricht man von einem heißen Tag. Im Jahr 2022 
gab es in Deutschland siebzehn heiße Tage mit mindes-
tens 30 Grad Celsius. Der Sommer 2022 war der viert-
wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 
1881. Aber allein das Thermometer sagt noch nichts über 
die Wärmebelastung aus. Sie wird mittels der sogenannten 
gefühlten Temperatur bewertet. Diese Größe berücksich-
tigt alle Faktoren, die den menschlichen Wärmehaushalt 
bestimmen. 

Bei warmen Temperaturen, schwachem Wind und hoher 
Luftfeuchtigkeit, spricht man von Schwüle. Viele Menschen 
empfinden große Schwülewerte als extrem unbehaglich, 
weil die natürlichen Anpassungsvorgänge des Organismus 



 

 

oft nicht ausreichen, um z.B. durch Schweißverdunstung 
dem Körper Wärme zu entziehen und damit abzukühlen. 

Aber kleine Tricks helfen, um auch besonders heiße 
Tage gut zu überstehen: 
 tragen Sie möglichst lockere Kleidung 
 trinken Sie mindestens zwei bis drei Liter Flüssigkeit 

pro Tag, möglichst Mineralwasser oder verdünnte Säfte 
 vermeiden Sie koffeinhaltige Getränke und Alkohol 
 nehmen Sie möglichst nur leichte Kost zu sich 
 decken Sie Ihren Mineralverlust, zum Beispiel durch 

salzhaltige Lebensmittel 
 vermeiden Sie körperliche Anstrengungen 
 suchen Sie Schatten auf 
 tragen Sie in der Sonne stets eine Kopfbedeckung 
 legen Sie Ihre körperlichen Aktivitäten im Freien mög-

lichst auf die Morgen- oder Abendstunden 
 sorgen Sie für ausreichende Getränkevorräte 
 gehen Sie sparsam mit Brauchwasser um 

Achten Sie auch auf die Alarmzeichen, die der Körper sen-
det. Bei Krämpfen in Armen und Beinen oder Bauch, 
Schwindel, Schwäche und Schlaflosigkeit oder bei Anzei-
chen für Austrocknung rufen Sie umgehend einen Arzt. 

Entdecken Sie diese Anzeichen bei Ihren Mitmenschen, 
begleiten Sie die betroffene Person an einen schattigen, 
kühlen Ort. Auch ein Glas ungekühltes Mineralwasser hilft 
bei Überhitzung. 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Warnkriterien für 
amtliche Hitzewarnungen entwickelt. Dabei wird zwischen 
starker Wärmebelastung und extremer Wärmebelastung 
unterschieden. 

Starke Wärmebelastung: 
Wetterlage, die meist über mehrere Tage hohe Temperatu-
ren, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung 
und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung 
aufweist. 
Die gefühlte Temperatur* liegt über etwa 32°C. Aufgrund 
eines Akklimatisationseffektes kann dieser Schwellenwert 
bei frühen Hitzewellen und in nördlichen Breiten etwas 
niedriger, im Hochsommer und in südlichen Breiten etwas 
höher liegen. 

Extreme Wärmebelastung: 
Wetterlage, die meist über einen längeren Zeitraum ext-
reme Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe 
Windbewegung, intensive kurz- und langwellige Sonnen-
einstrahlung und eine geringe nächtliche Abkühlung auf-
weist. 
Die gefühlte Temperatur* liegt über etwa 38°C. Aufgrund 
eines Akklimatisationseffektes kann dieser Schwellenwert 
bei frühen Hitzewellen und in nördlichen Breiten etwas 
niedriger, im Hochsommer und in südlichen Breiten etwas 
höher liegen. 

Der Deutsche Wetterdienst informiert über Radio, Fernse-
hen und Internet. Weitere Informationen finden Interes-
sierte auf den Internetseiten des Bayerischen Landesam-
tes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praeven-
tion/sonne_hitze/hitze_sonne_schutz.htm 
(„Sommer, Sonne, Hitze: So schützen Sie Ihre Gesundheit 
bei heißen Temperaturen“) 

 

 

 

Kirchliche Mitteilungen 
 

 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 

Sonntag, 16. Juli um 10.30: Wortgottesdienst (bei schö-
nem Wetter im Garten Wohnpflegehaus) 

Sonntag, 23. Juli um 10.30 Uhr: Eucharistiefeier 

Sonntag, 30. Juli: Gottesdienst entfällt 

Sonntag, 6. August um 10.30 Uhr: Wortgottesdienst (bei 
schönem Wetter im Garten Wohnpflegehaus) 

Sonntag, 13. August: Gottesdienst entfällt 

Dienstag, 15. August um 10.30 Uhr: Maria Himmelfahrt: 
Eucharistiefeier 

Sonntag, 20. August um 10.30 Uhr: Wortgottesdienst 

Und dringend gesucht: Menschen, die Bewohnerinnen  
oder Bewohner im Rollstuhl zum Gottesdienst begleiten 
und wieder zurückbringen.  

Information und Kontakt: Brigitte Zecher: 09306-209214 oder 
brigitte.zecher@josefs-stift.de 

 
 

 
Gottesdienstordnung 15. – 30.07.2023 

 

Samstag, 15.Juli - Hl. Bonaventura, 
10.00 Uhr Taufe Tessa Kraus und Silas Michel 
18.00 Uhr  Messfeier in Waldbrunn 
 

Sonntag, 16.Juli - 15. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
  9.30 Uhr  Kinder-Wort-Gottesdienst mit Fahrzeugsegnung 

unter dem Kastanien-Baum auf dem KiTa Gelände 
10.15 Uhr Messfeier für alle Lebenden und Verstorbenen der 

Pfarrei + Helmut Stumpf jun., Jahrtag und 
Angehörige  

 
Mittwoch, 19.Juli - Mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis 
08.30 Uhr Messfeier für Anna Kohrmann und Angehörige + 
 

Samstag, 22.Juli - Hl. Maria Magdalena 
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung + 
 

Sonntag, 23. Juli, 10.15 Uhr Messfeier in Kist 
 

Mittwoch, 26.Juli - Hl. Joachim und Hl. Anna, Eltern der 
Gottesmutter Maria 

08.30 Uhr ökumenischer Schulabschluss-gottesdienst für die 
Klassen 1 - 4 in der Pfarrkirche + 

 

Donnerstag, 27.Juli - Donnerstag der 16. Woche im 
Jahreskreis 

18.30 Uhr Rosenkranzgebet für den Weltfrieden + 
19.00 Uhr Messfeier für Wilhelm Kohl und verstorbene 

Angehörige + Annemarie,Josef und Sabrina 
Pecher, Jahrtag u. Angehörige + 

 
 
 
 
 



 

 

Samstag, 29.Juli - Hl. Martha von Betanien 
10.30 Uhr Taufe Oskar Schmitt 
18.00 Uhr Vorabendmesse für alle Lebenden und 

Verstorbenen der Pfarrei + Elisabeth und Johann 
Bachmann, Thekla und Walter Lehmeyer und 
Frieda Mennig + Kai Scheder, Jahrtag und 
Angehörige + Sigmar u. Maria Rügemer und 
verstorbene Angehörige + Rita u. Valentin 
Schrank, Jahrtag u. Angehörige + 

 

Sonntag, 30. Juli 
  9.00 Uhr  Messfeier in Waldbrunn 
10.15 Uhr  Messfeier in Kist 

 
 

Termine im Nikolaussaal 
Di, 18.07., 14.30 Uhr geselliges Tanzen 
Di, 25.07., 14.30 Uhr Seniorengymnastik 
 
 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  
Montag, Dienstag und Freitag ab 8.30 bis 11.00 Uhr 
Telefon 1230, pfarrei.eisingen@bistum-wuerzburg.de  
 

Seelsorgsvertretung 
Pfarrer Dr. Jelonek ist vom 17. bis 28.07. in Urlaub. Die 
Seelsorgsvertretung übernimmt Pfarrvikar Frank Elsesser, 
Tel. 09366/9826678. 
 

Seelsorgsteam: 
Pfarrer Dr. Jelonek, Tel. 09306/1244    
E-mail: jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de 
Pfarrvikar Frank Elsesser, Tel. 09366/9826678 
E-mail: frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de 
Gemeindereferent Bernd Müller, Tel. 09306/983805 
E-mail: bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de 
Gemeindeassistentin Maria Düchs, Tel. 09306/983805 
E-mail: maria.duechs@bistum-wuerzburg.de 
 
 

Vorankündigung ERSTKOMMUNION 2024 

Das Fest der Erstkommunion findet in Eisingen am 7.4.2024 
statt. 

Die Vorbereitung beginnt mit dem ersten Elternabend am 
28.9.23 um 19 Uhr im Nikolaussaal in Eisingen (für alle Eltern 
der PG Kreuz Christi). 

Sollte Ihr Kind bis Ende Juli keine Einladung bekommen 
haben, würde aber gerne teilnehmen, melden Sie sich doch 
bitte im Pfarrbüro Eisingen, Tel. 1230 oder unter 
melanie.greier@bistum-wuerzburg.de 

 
 
 

Gemeinsame Veranstaltungshinweise 
der Kath. Pfarrgemeinde und der 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
 
„Menschen mit einem sonnigen Gemüt gelingt es 
wesentlich leichter, über den eigenen Schatten zu 
springen.“                Ernst Ferstl, österr. Schriftsteller 
 

Allgemeine ökumenische Einladung 
Die beiden Kirchengemeinden laden alle Interessierten herzlich 
ein, auch an Veranstaltungen und Angeboten der jeweils 
anderen Konfession teilzunehmen. 
 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Eisingen – Kist – Waldbrunn 
Evang.-Luth. Pfarramt:  
Pfrin. Kirsten Müller-Oldenburg,  
Am Molkenbrünnlein 10, 97249 Eisingen, Tel.: 3174 
Sprechstunde der Pfarrerin nach Vereinbarung 
Evang.-Luth. Pfarrbüro Eisingen: Georg-August-Christ-Str. 
2, 97249 Eisingen, Tel. 982 99 94 (Fr. Lohrengel) 
Öffnungszeit: Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr 
www.philippuskirche.de, pfarramt.eisingen@elkb.de   
Altersberatung: C. Sauer (Tel. 3256), J. Moser (Tel. 8591) 
Taufen, Gruppen und Kreise: Infos im Pfarramt 

„Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern 
abwischen.“                                                            Jesaja 25,8 
 
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
So., 16.07. 10 Uhr mit KiGo u. Kirchenkaffee (Schmitt) 
So., 23.07. 10 Uhr Gottesdienst für Klein und Groß im 

Erbachshof in Eisingen 
So., 30.07. 10 Uhr (Hüttner) 
So., 06.08. 10 Uhr (Schmitt) 
 
Tauftermine 2023 
Taufen möglich am 22.7., 20.8., 10.9., 23.9., 15.10., es gibt ei-
gene Taufgottesdienste und Taufen im Sonntagsgottesdienst. 
 

Gottesdienst für Klein und Groß im Skulpturengarten Er-
bachshof  
Am 23.07. um 10 Uhr machen wir uns gemeinsam mit der der 
Matthäus-Gemeinde und der Pfarrei Altertheim im Skulpturen-
garten des Erbachshofs in Eisingen auf „Schatzsuche“. Der ge-
meinsame Gottesdienst soll unsere Region stärken.  
Unsere Region wird ab 1. September durch einen gemeinsa-
men Jugenddiakon gestärkt, der mit einer halben Stelle zusätz-
lich bei uns anfängt! 
 

Abendserenade „Unter den Platanen“ am 28.7. 
Blechbläser aus Posaunenchören der evangelischen Lan-des-
kirchen Anhalts und der Pfalz sind Ende Juli mit ihren Fahrrä-
dern am Main und der Tauber unterwegs und spielen an den 



 

 

jeweiligen Etappenorten ihrer Bläserradtour Konzerte. Am Frei-
tag, den 28.07. um 17 Uhr steht ein Se-renadenkonzert ge-
meinsam mit dem Posaunenchor der Philippuskirche auf dem 
Programm. Der Eintritt ist frei. Auch für das leibliche Wohl wird 
gesorgt. Herzlich willkommen! 
 

Kaffeeklatsch & mehr in der Philippuskirche 
Es gibt Kaffee, Kuchen und gute Gespräche. Alle Interessierten 
sind willkommen, Große und Kleine, Junge und Alte, egal ob 
evangelisch oder nicht, Neuzugezogene und Alteingesessene, 
Familien und Singles. Nä. Termin: Sonntag, 10.09., 15-17 Uhr 
(Christine Sauer, Tel. 3256) 
 

Save the date: Jubiläum der Kanons zur Jahreslosung 
Am 1. Oktober feiern wir um 14 Uhr in der Philippuskirche Ju-
biläum! 25 Jahre ist es her, dass unsere Kirche eingeweiht 
wurde und seit 25 Jahren wird die Jahreslosung von Prof. Brus-
niak als Kanon für unsere Gemeinde vertont! Thomas Blendin-
ger hat mit unserem LiChörle die Kanons aufgenommen und 
neu arrangiert, verschiedene Künstler:innen aus Eisingen und 
Waldbrunn haben die Jahreslosungen zudem in Kunstwerke 
umgesetzt. Daher werden vom 1.-15. Oktober die Kanons und 
die Kunstwerke ausgestellt. 
 

Offener kreativer Treff „gemeinschaftsWERKeln“: 
i.d.R. einmal im Monat, nächster Termin: 18.07., 18.30 Uhr Phi-
lippuskirche. Informationen bei S. Volderauer und J. Tietze, 
Tel. 99859 

Kinderchor (ab 6 Jahren) Leitung M. Joppich, donnerstags 
17.30 Uhr (außer Ferien) 
Philippus-Chor - Leitung Tina Zaß, donnerstags 20 Uhr 
Posaunenchor - Montags, 19.30 Uhr. Leitung Kathrin Kreutz-
mann, Tel. 0176 9699972. Neue Bläser sind willkommen! Un-
terricht kann vermittelt werden.  
Bibelgesprächskreis  
Leitung Frank Felber, jeden 2. und 4. Di, um 19:30 Uhr 
 

Nachrichten der Vereine 
 
 

 
Eisinger Entdecker auf Tour – Wir nehmen 
die Schmetterlinge unter die Lupe 

So lautete die Einladung des Familienstützpunktes Eisin-
gen zusammen mit dem Bund Naturschutz Eisingen, der 
dann gut 20 Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren plus Müttern 
und Vätern folgten. 

Nach einer Begrüßung im Saal der Evang. Kirche durch 
die Pfarrerin Frau Oldenburg übernahm es Wolfgang Väth 
vom Bund Naturschutz Eisingen, die Kinder zu Schmetter-
lingen zu informieren. Sie durften Schmetterlinge mit Aus-
malblättern nach eigener Phantasie zeichnen. Dabei ka-
men viele kleine Kunstwerke zustande. 

Anschließend konnten die Kinder in einem Aufzuchtbehäl-
ter einen frisch geschlüpften Distelfalter bewundern und 
auch noch einige Schmetterlings-Puppen anschauen. 
Ganz aufgeregt schauten die Kinder dann zu, als der Dis-
telfalter im Hof der Kirche in die Freiheit entlassen wurde 
und trotz leichtem Regen ganz flott davonflog. 

Ein Nachtfalter hatte es sich freundlicherweise an einer 
Fensterscheibe gemütlich gemacht und ließ sich von den 
Kindern mit den vom BN zur Verfügung gestellten Lupen 
ganz genau anschauen. 

Anschließend wanderten alle zu einer Wildwiese in der 
Nähe und konnten dort ganz viele Schachbrett- und ein 
paar Ochsenaugen-Falter in der Natur fliegen sehen. 

 
Bild: Thomas Birkholz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wer hat Lust, bei uns ab September 2023 ein 

FSJ oder sein Erzieherpraktikum - SEJ  
zu beginnen?  

Du bist im Sommer mit der Schule fertig und suchst eine 
interessante sowie abwechslungsreiche Praktikumsstelle?  
Du kannst dir vorstellen Kinder vielfältig zu unterstützen 
und sich pädagogisch um sie zu kümmern?  
Du willst dich kreativ und engagiert in ein motiviertes Team 
einbringen? 

Dann melde Dich bei uns! 

In der Pfarrer – Robert – Kümmert – Straße 14 in Eisingen  
bei Frau Pia Freund (Tel.09306 985 115 1). 

Alle deine Fragen beantworten wir gerne und zeigen dir 
unsere Kita – gerne auch an einem Schnuppertag! 

Über Deine Bewerbung freuen sich die Kinder und das 
Kita-Team! 



 

 

 

 

 
 

 

Blaskapelle  
Eisingen e.V. 

Liebe Eisingerinnen, liebe Eisinger, 

es ergeht herzliche Einladung zu unserer diesjährigen 
Sommerserenade.  

Wir freuen uns auf einen lauen Sommerabend. Gerne 
möchten wir Sie mit modernen Stücken musikalisch unter-
halten und mit Ihnen ein paar unbeschwerte Stunden ver-
bringen. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens ge-
sorgt.  

 

Musikalische Grüße 

BLASKAPELLE EISINGEN e. V. - Die Vorstandschaft 

1. EFV  
„Die Schneegänz“ e.V. 
 

Eisinger Kabarettabend  
Samstag, 14. Oktober 2023  
in der Erbachhalle 

Annette von Bamberg kommt mit ihrem Soloprogramm in 
die Erbachhalle Eisingen: „Über 50 geht’s heiter weiter – 
jedenfalls für Frauen!“ 

Sie füllt einen Abend mit Leichtigkeit, Power, und Kühnheit. 
Die Frauen werden jubeln und die Männer werden stöh-
nen. Doch nicht nur das männliche Geschlecht ist das 
Hauptziel ihrer Spottscheibe, denn wir alle wissen: Frauen 
lachen über sich, Männer über andere. 
Annette von Bamberg zieht mit Lust und Freude über sich 
selber her. Mit über 50 ist ihr nichts mehr heilig: Kein Ich, 
kein Mann, keine Frau, nicht einmal das 4. Geschlecht. 
Freuen Sie sich auf eine wilde Mischung aus explodieren-
der Wortgewalt und treffsicherem Humor, gepaart mit 
Spontaneität und fröhlichem Optimismus. 
Annette von Bamberg ist noch immer ein echtes Biopro-
dukt mit nachhaltigen Pointen. Sie braucht weder Botox 
noch Orangenhaut, weil tief in ihrem Herzen Freigeist, 
Schönheit und Übermut toben! 
Ihr Motto lautet: „Männer werden schmunzeln, aber Frauen 
werden sich totlachen.“ 
www.annette-von-bamberg.de  

Infos zum Kartenverkauf folgen im nächsten Mitteilungs-
blatt. 
 

Eisinger Straßenflohmarkt  

Am 2. Juli 2023 fand unser erster Eisinger Straßenfloh-
markt statt. Mit dabei waren über 100 fleißige Verkäuferin-
nen und Verkäufer, viele Helfer in der Organisation und an 
der Getränke- und Essensstation. 

Zahlreiche Besucher freuten sich über das ein oder andere 
Schnäppchen oder ein leckeres Bratwurstbrötchen. 

Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir 
hoffen der Flohmarkt war für alle ein Erfolg. 

Für das Jahr 2024 ist wieder ein Eisinger Straßenfloh-
markt geplant. 

Närrische Grüße 
1. EFV „Die Schneegänz“ e.V. 
 

 

am Sonntag, 16.07.2023  
von 10.30 bis 14 Uhr 



 

 

 

Der Gesangverein „Einigkeit“ Eisingen lädt ganz herzlich 
ein zum 

Sonntagsklang der Eisinger Chöre 

am Sonntag 23. Juli 2023 
 19 Uhr bis ca. 20 Uhr  

im Hof des Eisinger Dorfzentrums, Hauptstraße 50 

Lauscht den Melodien der vier 
Eisinger Chorensembles.  
Genießt den Sommerabend bei 
Sekt oder nichtalkoholischen Ge-
tränken. Entspannt Euch bei net-
ten Gesprächen und schönem Ge-

sang. Freut Euch auf  

- den gemischten Chor des Gesangvereins 
- den neuen Chor Unit des Gesangsvereins 
- den Philippuschor der Ev. Luth. Kirchengemeinde  
- das LiChörle der Ev. Luth. Kirchengemeinde 

Wir freuen uns auf viele Gäste!  

Bei Regen findet das Konzert im angrenzenden Gemein-
desaal statt. Der Eintritt ist frei. 

Der Vorstand 
 

 

 

Eisinger – Fußball – Camp 2023 
Freitag, 08. September bis  

Sonntag, 10 September 

für Jungen und Mädchen von 6 – 14 Jahren 

Teilnahmegebühr 100 € 
Geschwisterkind   80 € 

Anmeldung bis 31. Juli unter 

fussball@tsveisingen.de 

Bitte Konfektionsgröße angeben 

Weitere Infos unter Telefon 1691  
Dorscheid Roswitha - Juniorenleiterin 

 
 

GRÜNE Würzburg Land 
OV Eisingen 

Herzliche Einladung an alle Anhänger und interessierten 
Bürger zur öffentlichen Mitgliederversammlung von Bünd-
nis90/Die Grünen, Ortsverband Eisingen mit Wahl eines 
neuen Vorstands. 

Wann: Dienstag 18.Juli 2023, 19.00 Uhr. 
Wo: Turnerraum/Erbachhalle, Pfarrer-Robert-Kümmert-
Straße 5. 

E-Mail-Kontakt Kreisrat und Gemeinderat Dr. Robert Hock: 
robert.hock@gruene-wuerzburg-land.de 
 
 

 
 
UBE – Unabhängige Bürger Eisingen 
 

Wir laden alle Interessierten dazu ein, die aktuellen ge-
meindlichen Themen mit der Bürgermeisterin und der 
UBE-Fraktion zu diskutieren.  

Mittwoch, 26. Juli 2023, 19.00 Uhr, 
im Gasthaus „Zur Linde“. 

Ursula Engert, 1. Bürgermeisterin und  
Eberhard Blenk - Fraktionssprecher  
 
CSU – Eisingen  
 

Wir laden alle Interessierten ganz herzlich zu unserer Frak-
tionssitzung am 

Mittwoch 26. Juli 2023 um 19:30 Uhr 
im Gasthaus „Zur Linde“ ein. 

Diskutieren sie mit uns über aktuelle Themen aus Gemein-
derat und Kommunalpolitik. 

Für die CSU-Fraktion - Julian Hertzig, Fraktionssprecher  
 
SPD – Eisingen 
 

Wir laden alle interessierten Bürger*innen herzlich zu un-
serer Fraktionssitzung am 

Mittwoch, 26. Juli 2023 um 19:00 Uhr 
in den Turnerraum der Erbachhalle ein. 

Wir besprechen die Tagesordnungspunkte der nächsten 
Gemeinderatssitzung sowie allgemeine Themen die Eisin-
gen betreffen. Für mehr Details wenden Sie sich bitte an: 
matthias.pfau.eisingen@gmx.de  

Matthias Pfau – Fraktionssprecher 
 
WVE - Wählervereinigung Eisingen 

 

Unsere Fraktionssitzung findet statt am: 
 

Mittwoch, 26. Juli 2023 um 20.00 Uhr 

im Feuerwehrraum der Erbachhalle. 
 

Weitere Informationen werden unter www.wve-eisingen.de 
zur Verfügung gestellt. 

Christian Kiesel – Fraktionssprecher 
WVE – Wir Vertreten Eisingen 



 

 

 

Ortsverband Waldbrunn/Eisingen 

Kaffee-Stammtisch in der WABE Waldbrunn  

Liebes VdK Mitglied, 

es ist wieder die Zeit für unseren monatlichen Stammtisch. 
Meldet euch an für gesellige Stunden miteinander. Sehr 
gerne können auch Familie, Freunde und Bekannte mitge-
bracht werden. 

Künftig ist es immer geplant unseren Stammtisch jeden 3. 
Mittwoch im Monat stattfinden zu lassen. 

Das Nächste Treffen plant der VdK Ortsverband Wald-
brunn/Eisingen für den 19. Juli 2023 ab 15:00 Uhr in der 
WABE Waldbrunn, Hauptstraße 4, 97295 Waldbrunn. 

Für den Kuchen wird vom Ortsverband gesorgt. 

Bei Interesse bitten wir um verbindliche Anmeldung, damit 
wir besser planen können. Anmeldeschluss ist der  

17. Juli 2023 unter der Telefonnummer 09306-8465 beim 
1. Vorsitzenden, Herrn Dieter Roth 

Die Vorstandschaft des Ortsverbandes 
 
 
 

Hinweis 

Für den Inhalt der Beiträge und Anzeigen sind die Vereine 
und Verbände selbst verantwortlich. Der Text wird von der 
Gemeinde nicht auf Inhaltsangaben oder Schreibfehler 
überprüft. 
Aufgrund des nur begrenzt verfügbaren Platzes 
behalten wir uns Größenänderungen der Anzeigen vor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


